
 

 
 
 
 

Örtliche Bauvorschriften 
 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Waldparkstraße Nr. 23“, 
Gemeinde Bad Schönborn, Ortsteil Mingolsheim 
 
 
Planungsstand :  
nochmalige Anhörung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der  
Öffentlichkeit 
 
 
 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 (1) 1.  LBO) 
 
Die äußere Gestaltung des Vorhabens ist dem Vorhabenplan, M. 1:200 zu entnehmen. 
 
1.1. Gestaltung der Dachflächen und Garagen 
 
Die Dachflächen der Gebäude sind, sofern sie nicht als begehbare Terrassen ausgebildet werden, auf einer 
Substratstärke von mindestens 8 cm extensiv zu begrünen. Sie sind zu pflegen und als begrünte Dächer 
dauerhaft zu erhalten. Ausfälle in der Begrünung sind zu ersetzen. 
 
 

2. Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) 3. LBO) 
 
2.1. Einfriedigungen 
 
Einfriedigungen jeglicher Art sind auf den Flächen des Geltungsbereiches, d. h. auch auf der Grenze 
zum angrenzenden Kurpark, unzulässig. 
 
Anmerkung : 
 
Die Festsetzung schließt eine Einfriedigung auf den gemeinsamen Grenzen zu den Bestandsgrundstücken 
Flurstücke Nr. 500 und Nr. 500/2 nicht aus. 
 
2.2. Gestaltung der Vorgarten- und Gartenflächen 
 
Das Anlegen von „Kiesgärten“ aus losen Material- und Steinschüttungen ist unzulässig. 
Diese Vorgabe schließt das Anlegen eines Rieselstreifens um ein Gebäude herum mit einer Breite von bis 
zu 0,75 m nicht ein. 
 
2.3. Kfz-Stellplätze, Zufahrten, Hauszugänge, Terrassen 
 
Kfz-Stellplätze und Zufahrten, Hauszugänge und Terrassen sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu befes-
tigen oder in die angrenzenden Grünflächen zu entwässern. 
 
2.4. Abfallbehälter 
 
Abfallbehälter dürfen nur innerhalb baulicher Anlagen oder auf besonders abgepflanzten bzw. mit einem 
Sichtschutz (z. B. Holzpalisaden, begrünte Rankgitter-Konstruktionen) versehenen Flächen aufgestellt wer-
den. 
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3. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 74 (2) 2. LBO) 
 
Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 (1) LBO) wird auf der Grundlage des § 74 (2) 2. LBO erhöht. 
 
Bei der Errichtung von Wohngebäuden sind 2 PKW-Abstellplätze pro Wohneinheit herzustellen (Ausnahme : 
bei einer 1-Zimmer-Wohnung : 1 PKW-Stellplatz). 
 
Hierbei werden hintereinander angeordnete Stellplätze („gefangene“ Stellplätze) lediglich als „1“ Stellplatz 
gewertet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 18.05.2020 – Gl/Ru 
 
 
 
 

 

 
 

Klaus Detlev Huge, Bürgermeister Architekt 
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